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Grundsätze zur Errechnung der Höhe des Ausgleichsanspruchs (§ 89b 
HGB) 

(„Grundsätze-Sach“) 

Nachdem das Handelsvertretergesetz keine konkrete Bestimmung über die Errechnung 
der Höhe des Ausgleichsanspruchs enthält, haben der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V., Köln und Berlin, der Bundesverband der Geschäftsstel-
lenleiter der Assekuranz e.V. (VGA), Köln, und der Bundesverband Deutscher Versi-
cherungskaufleute e.V. (BVK), Bonn, in dem Bemühen um gegenseitige Verständigung 
und ausgehend von vorwiegend wirtschaftlichen Erwägungen Grundsätze erarbeitet, um 
die Höhe des nach Auffassung der beteiligten Kreise angemessenen Ausgleichs global 
zu errechnen. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der Bundesverband der 
Geschäftsstellenleiter der Assekuranz und der Bundesverband Deutscher Versiche-
rungskaufleute empfehlen ihren Mitgliedern, Ausgleichsansprüche auf der nachstehen-
den Grundlage abzuwickeln. 

Vor Anwendung dieser Grundsätze ist zu prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Entstehung eines Ausgleichsanspruchs vorliegen. Der Ausgleichsanspruch kann 
von einem hauptberuflichen Vertreter oder von dessen Erben (Ziffer IV.) erhoben wer-
den, und zwar im Falle der Kündigung des Vertragsverhältnisses (soweit § 89b Abs. 3 
HGB nichts anderes bestimmt), der vertraglichen Beendigung oder einvernehmlichen 
Aufhebung des Vertragsverhältnisses aus Altersgründen oder aus Gründen der dauern-
den Invalidität oder beim Vorliegen einer unverschuldeten und auf andere, zumutbare 
Weise nicht behebbaren persönlichen Zwangslage des Vertreters oder des Todes des 
Vertreters, sofern auf seiten des Vertreters Provisionsverluste entstanden sind (§ 89b 
Abs. 1 Ziff. 2 HGB). Dagegen bedarf es zunächst einer Prüfung der Frage nicht, ob das 
Versicherungsunternehmen auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebliche 
Vorteile hat (§ 89b Abs. 1 Ziff. 1 HGB) oder ob die Zahlung eines Ausgleichs unter Be-
rücksichtigung aller Umstände der Billigkeit entspricht (§ 89b Abs. 1 Ziff. 3 HGB), 
weil die Grundsätze für den Normalfall davon ausgehen, daß diese Voraussetzungen 
vorliegen. Sofern jedoch ein Versicherungsunternehmen in dem einen oder anderen Fall 
der Überzeugung ist, daß erhebliche Vorteile nicht vorhanden sind oder die Zahlung ei-
nes Ausgleichs unbillig ist, besteht die Möglichkeit, die Gutachterstelle anzurufen (Zif-
fer VI.). 

I. Ausgleichswert 

1. Zur Errechnung des Ausgleichsanspruchs wird von einem sog. Ausgleichswert 
ausgegangen. Dieser wird folgendermaßen ermittelt: 

a) Zunächst ist die nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre der Tätigkeit des 
Vertreters oder - bei kürzerer Vertragsdauer - nach dem Durchschnitt der ge-
samten Dauer der Tätigkeit des Vertreters zu berechnende Brutto-
Jahresprovision des vom Vertreter aufgebauten Versicherungsbestandes festzu-
stellen. 

b) Bei der Berechnung nach a) sind nicht zu berücksichtigen: 
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aa) Abschlußprovisionen (= erstjährige Provisionen abzüglich der Inkasso-
provisionen), ausgenommen die Abschlußprovisionen für Versicherungen 
mit gleichbleibenden laufenden Provisionen; die Regelung des § 87 Abs. 3 
HGB bleibt hiervon unberührt; 

bb) Provisionen für Versicherungsverträge mit unterjähriger Laufzeit sowie 
für einjährige Versicherungsverträge ohne Verlängerungsklausel, es sei 
denn. daß letztere mindestens dreimal hintereinander verlängert worden 
sind; 

cc) an Untervertreter abzugebende Provisionen, wenn und soweit die Unter-
vertreter auf das ausgleichspflichtige Versicherungsunternehmen rever-
siert sind; 

dd) Überweisungs- und Führungsprovisionen aus Beteiligungsgeschäften so-
wie Maklercourtagen. 

2. Provisionen aus übertragenen Versicherungsbeständen werden, wenn die Be-
standsübertragung 

vor mehr als 10 Jahren erfolgt ist, mit 33 1/3%, 

vor mehr als 15 Jahren erfolgt ist, mit 66 2/3 % 

vor mehr als 20 Jahren erfolgt ist, mit 100% 

berücksichtigt. 

Bei Kraftverkehrsversicherungen findet eine volle Anrechnung schon nach 10 
Jahren statt. 

3. Von der nach 1. und 2. ermittelten Jahresprovision sind in der  

Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung.......  50%, 

in der Industrie-Feuer-, Maschinen-, Groß-BU- und  
Fahrradverkehrs-Versicherung...................................................  35%, 

in der Kraftverkehrsversicherung...............................................  25%, 

in der Transportversicherung einschließlich Nebenzweigen 

und in der Einheitsversicherung.................................................  25 % 

in Ansatz zu bringen. 

4. Zuschüsse und sonstige zusätzliche Vergütungen des Versicherungsunternehmens 
(wie z.B. Bürozuschüsse, Ersatz von Porti, Telefon- und Reklameaufwendungen) 
werden bei der Errechnung des Ausgleichswertes nicht berücksichtigt. 

II. Multiplikatoren 

Der nach 1. errechnete Ausgleichswert ist je nach der Dauer der hauptberuflichen selb-
ständigen Tätigkeit des Vertreters für das Versicherungsunternehmen nach folgender 
Staffel zu multiplizieren: 

1. In der Sach- (einschl. Industrie-Feuer-, Maschinen-, Groß-BU- und Fahrradver-
kehrsVersicherung), Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung: 
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a) im Todesfall1 des Vertreters bei einer Tätigkeit:  
bis zu einschl. 4 Jahren mit 1,  
vom beginnenden 5. Jahr bis zu 9 Jahren mit 1½,   
vom beginnenden 10. Jahr bis zu 14 Jahren mit 2,   
vom beginnenden 15. Jahr bis zu 19 Jahren mit 3,   
ab beginnendem 20. Jahr mit 4; 

b) im Erlebensfall des Vertreters wird der für den Todesfall vorgesehene Multi-
plikator durch eine "Treuepramie" wie folgt erhöht bei einer Tätigkeit: 
vom beginnenden 5. Jahr bis zu 9 Jahren um ½, 
vom beginnenden 10. Jahr bis zu 14 Jahren um 1, 
vom beginnenden 15. Jahr bis zu 19 Jahren um 1½,  
ab beginnendem 20. Jahr um 2; 

 im Erlebensfall des Vertreters gilt 
bis zu einschl. 4 Jahren 1, 
vom beginnenden 5. Jahr bis zu 9 Jahren 1½ + ½ = 2, 
vom beginnenden 10. Jahr bis zu 14 Jahren 2 + 1 = 3, 
vom beginnenden 15. Jahr bis zu 19 Jahren 3 + 1½ = 4½ 
ab beginnendem 20. Jahr 4 + 2 = 6 

2. In der Kraftverkehrsversicherung bei einer Tätigkeit: 

bis zu einschl. 5 Jahren mit 1,  
vom beginnenden 6. Jahr bis zu 10 Jahren mit 1½,   
ab beginnendem 11. Jahr mit 2. 

In der Kraftverkehrsversicherung beträgt der Ausgleichsanspruch bei einer Tätigkeit 
bis zu 5 Jahren höchstens 2/8, bei einer Tätigkeit vom beginnenden 6. Jahr bis zu 10 
Jahren höchstens 3/8 und bei einer Tätigkeit ab beginnendem 11. Jahr höchstens 4/8 
der gesetzlich zulässigerweise tatsächlich gezahlten Provisionen aus den Versiche-
rungsbeiträgen (im Sinne des § 30 Abs. 1, § 3 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Tarifverord-
nung vom 20.11.1967) in der bei Vertragsbeendigung jeweils gültigen Fassung des 
letzten Jahres. 

Hierbei bleiben zusätzliche Verwaltungsentgelte im Sinne des § 30 Abs. 4 der Tarif-
verordnung in jedem Falle unberücksichtigt; zusätzliche Verwaltungsentgelte im 
Sinne des § 30 Abs. 2 und 3 der Tarifverordnung werden nur bei bevollmächtigten 
Generalagenten2 berücksichtigt. 

                                                           
1  Auch im Todesfall gelten jetzt die für den Erlebensfall gem. Ziff. Il 1 b maßgeblichen Faktoren (vgl. Rund-

schreiben GDV v. 6.4.1995). 
2  Als bevollmächtigter Generalagent wird angesehen, wer als selbständiger Versicherungsvertreter im 

Sinne von §§ 84 ff. HGB mit Befugnissen gemäß § 45 VVG in einem unmittelbaren Vertragsver-
hältnis zu dem Versicherungsunternehmen steht, neben der ihm obliegenden Vermittlungstätigkeit 
eine Tätigkeit ausübt, die in Art und Umfang der einer vergleichbaren unternehmenseigenen Direk-
tionsverwaltungsgeschäftsstelle entspricht, und außerdem auf ihn selbst oder das Versicherungsun-
ternehmen verpflichteten Vertretern vorsteht. Ebenso wird behandelt, wer als selbständiger Versi-
cherungsvertreter im Sinne von §§ 84ff. HGB mit Befugnissen gemäß § 45 VVG in einem unmittel-
baren Vertragsverhältnis zu dem Versicherungsunternehmen steht und neben der ihm obliegenden 
Vermittlungstätigkeit eine Tätigkeit ausübt, die in Art und Umfang der einer vergleichbaren unter-
nehmenseigenen Direktionsverwaltungsstelle entspricht. 
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3. In der Transportversicherung einschl. Nebenzweigen und in der Einheitsversiche-
rung bei einer Tätigkeit:  
bis zu einschl. 5 Jahren mit 1,  
vom beginnenden 6. Jahr bis zu 10 Jahren mit 1½ ,   
ab beginnendem 11. Jahr mit 2. 

III. Begrenzung des Ausgleichsanspruchs 

Die Höhe des Ausgleichsanspruchs darf insgesamt drei Jahresprovisionen oder Jahres-
vergütungen nicht übersteigen (§ 89b Abs. 5 HGB). 

IV.  Anspruchsberechtigte Erben 

Beim Tode des Vertreters steht der Ausgleichsanspruch grundsätzlich nur seiner Witwe 
und seinen Verwandten in gerader Linie. in Härtefällen auch seinen sonstigen Erben 
zu.3 

V. Berücksichtigung einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

1. Da nach Auffassung der Beteiligten ein Ausgleichsanspruch aus Billigkeitsgründen 
(§ 89 b Abs. 1 Ziff. 3 HGB) insoweit nicht entsteht, wie der Vertreter Leistungen 
aus einer durch Beiträge des Versicherungsunternehmens aufgebauten Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung erhalten oder zu erwarten hat, ist von der nach I. und II. 
errechneten Höhe des Ausgleichsanspruchs bei einer Rentenversicherung der kapi-
talisierte Barwert der Rente der Anspruchsberechtigten, bei einer Kapitalversor-
gung deren Kapitalwert und bei fixierten Provisionsrenten (früher auch als Nachin-
kassoprovisionen oder Nachprovisionen bezeichnet) der kapitalisierte Barwert der 
zugesagten Provisionsrenten abzuziehen. 

2. Ist die Dauer der Provisionsrente von dem Fortbestehen der vom Vertreter bei Be-
endigung des Vertretervertrages verwalteten Versicherungsverträge abhängig, so 
wird aus dem in Ziffer 1. genannten Grund bei Beendigung des Vertretervertrages 
der Ausgleichsanspruch vorläufig so errechnet, als ob dem Vertreter keine Provisi-
onsrente zugesagt worden wäre. Der Vertreter stundet den derart errechneten fikti-
ven Ausgleichsanspruch bis zum völligen Auslaufen der Provisionsrente oder bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem er auf die Weiterzahlung der Provisionsrente in rechts-
gültiger Weise endgültig verzichtet. Alsdann wird die Gesamthöhe der bis zu die-
sem Zeitpunkt gezahlten Provisionsrente von dem errechneten fiktiven Ausgleichs-
anspruch abgezogen und auf diese Weise festgestellt, ob und inwieweit im Zeit-
punkt der Beendigung des Vertretervertrages ein Ausgleichsanspruch trotz des An-
spruchs auf Provisionsrente tatsächlich entstanden ist. Gegebenenfalls ist dieser 
Ausgleichsanspruch sofort fällig. 

Vl. Gutachterstelle 

Sind in einem Einzelfall bei einem Versicherungsunternehmen oder einem Vertreter be-
sondere Umstände gegeben, die nach Auffassung eines der Betroffenen eine andere Re-

                                                           
3  Zur Anwendung dieser Bestimmung vgl. Rundschreiben des Gesamtverbandes der Deutschen Ver-

sicherungswirtschaft GVa-Nr. 10/68 vom 22. April 1968 Ziffer 11./3. 
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gelung zur Errechnung des Ausgleichsanspruchs gerechtfertigt erscheinen lassen, so 
kann jede der Parteien zur Herbeiführung einer den Umständen des Einzelfalles gerecht 
werdenden Regelung die bei dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft bestehende, aus Vertretern des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft einerseits, des Bundesverbandes der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz 
und des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute andererseits paritätisch 
zusammengesetzte Gutachterstelle in Anspruch nehmen. Das gleiche gilt für Härtefälle 
gemäß Ziffer IV. 

Die Gutachterstelle wird nur tätig, wenn beide Parteien ihrer Inanspruchnahme zustim-
men. 

Die Gutachterstelle arbeitet unter Vorsitz eines von den Gutachtern einstimmig be-
stimmten Vorsitzers, der nicht dem Kreis der Gutachter angehört. 

VII. Ausspannung von Versicherungsverträgen 

Da bei der Befriedigung des Ausgleichsanspruchs davon ausgegangen wird, daß der 
wirtschaftliche Vorteil des ausgeglichenen Bestandes dem Versicherungsunternehmen 
verhleibt, wird vorausgesetzt, daß der Vertreter keine Bemühungen anstellt oder unter-
stützt, die zu einer Schmälerung des Bestandes führen, für den er einen Ausgleich erhal-
ten hat. 

VIII. Lebens- und Krankenversicherung 

Diese Grundsätze gelten nicht für die Lebens- und Krankenversicherung. 

IX. Transportversicherung 

In der Transportversicherung einschließlich Nebenzweigen und in der Einheitsversiche-
rung sind die Grundsätze nur gegenüber ausschließlich auf ein Versicherungsunterneh-
men reversierten Vertretern anzuwenden.4 

Durch diese globale Regelung wird die von den beteiligten Verbänden vertretene 
Rechtsauffassung über die Natur und die Auswirkungen des Ausgleichsanspruchs nicht 
berührt.5 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

Bundesverband der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz e.V. (VGA) 

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) 

                                                           
4  Vgl. Rundschreiben des Gesarntverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft GVa-Nr. 10/68 

vom 22. April 1968 Ziffer 11./1. 
5  Zur Verwertbarkeit der "Grundsätze" in Rechtsstreitigkeiten vgl. Rundschreiben des Gesamtverban-

des der Deutschen Versicherungswirtschaft GVa-Nn 12/72 vom 17. Juli 1972 und GVa-Nn 15/74 
vom 29. November 1974. 
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Grundsätze zur Errechnung der Höhe des Ausgleichsanspruchs (§ 89 b 
HGB) für dynamische Lebensversicherungen 

(„Grundsätze-Leben“) 

Nachdem das Handelsvertretergesetz keine konkrete Bestimmung über die Errechnung 
der Höhe des Ausgleichsanspruchs enthält, haben der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V., Köln und Berlin, der Bundesverband der Geschäftsstel-
lenleiter der Assekuranz e.V. (VGA), Köln, und der Bundesverband Deutscher Versi-
cherungskaufleute e.V. (BVK), Bonn, in dem Bemühen um gegenseitige Verständigung 
und ausgehend von vorwiegend wirtschaftlichen Erwägungen Grundsätze erarbeitet, um 
die Höhe des nach Auffassung der beteiligten Kreise angemessenen Ausgleichs global 
zu errechnen. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der Bundesverband der 
Geschäftsstellenleiter der Assekuranz und der Bundesverband Deutscher Versiche-
rungskaufleute empfehlen ihren Mitgliedern, Ausgleichsansprüche auf der nachstehen-
den Grundlage abzuwickeln. 

Vor Anwendung dieser Grundsätze ist zu prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Entstehung eines Ausgleichsanspruchs vorliegen. Der Ausgleichsanspruch kann 
von einem hauptberuflichen Vertreter oder von dessen Erben (Ziffer IV.) erhoben wer-
den, und zwar im Falle der Kündigung des Vertragsverhältnisses (soweit § 89b Abs. 3 
HGB nichts anderes bestimmt), der vertraglichen Beendigung oder einvernehmlichen 
Aufhebung des Vertragsverhältnisses aus Altersgründen6 oder aus Gründen der dauern-
den Invalidität7 oder beim Vorliegen einer unverschuldeten und auf andere, zumutbare 
Weise nicht behebbaren persönlichen Zwangslage des Vertreters8 oder des Todes des 
Vertreters, sofern auf seiten des Vertreters Provisionsverluste entstanden sind (§ 89b 
Abs. 1 Ziff. 2 HGB). Dagegen bedarf es zunächst einer Prüfung der Frage nicht, ob das 
Versicherungsunternehmen auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebliche 
Vorteile hat (§ 89b Abs. 1 Ziffer 1 HGB) oder ob die Zahlung eines Ausgleichs unter 
Berücksichtigung aller Umstände der Billigkeit entspricht (§ 89b Abs. 1 Ziffer 3 HGB), 
weil die Grundsätze für den Normalfall davon ausgehen, daß diese Voraussetzungen 
vorliegen. Sofern jedoch ein Versicherungsunternehmen in dem einen oder anderen Fall 
der Überzeugung ist, daß erhebliche Vorteile nicht vorhanden sind oder die Zahlung ei-
nes Ausgleichs unbillig ist, besteht die Möglichkeit, die Gutachterstelle anzurufen (Zif-
fer VI.). 

                                                           
6 Der Vertragsaufhebung sollte im allgemeinen bei Vollendung des 65. Lebensjahres des Vertreters 

beiderseits zugestimmt werden. Vgl. dazu Rundschreiben des Gesamtverbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft GVa-Nr. 10/68 vom 22. April 1968, Ziffer II./2 und GVa-Nr. 8/75 vom 14. 
April 1975, Ziffer 2. 

7  Invalidität ist gegeben, wenn die Arbeitsfähigkeit als Versicherungsvertreter auf weniger als die 
Hälfte einer körperlich und geistig gesunden Person von ähnlicher Ausbildung und gleichartigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten gesunken ist. 

8  Beispiel: Wohnsitzverlegung des Vertreters ins Ausland aus zwingenden gesundheitlichen Gründen. 
Zweifelsfälle können der Gutachterstelle (Ziffer VI.) vorgelegt werden. 
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I. Geltungsbereich 

1. Diese Grundsätze gelten nur für dynamische Lebensversicherungen. Dynami-
sche Lebensversicherungen im Sinne dieser Grundsätze sind Lebensversiche-
rungen, 

deren Versicherungsbedingungen ein Anwachsen von Beitrag und Leistung in 
regelmäßigen Zeitabständen von Anbeginn oder auf Grund einer späteren, vom 
Vertreter bewirkten Vereinbarung vorsehen,9 

soweit 

der Vertreter diese Versicherungen selbst vermittelt hat und diese Versiche-
rungen bei der Beendigung des Vertretervertrages die Voraussetzungen für 
künftige Erhöhungen erfüllen und zum letzten Erhöhungszeitpunkt tatsächlich 
angepaßt worden sind. 

Eine Ausgleichszahlung setzt voraus, daß der Vertreter während der Dauer des 
Vertretervertrages bei Erhöhungen dynamischer Lebensversicherungen jeweils 
einen vertraglichen Anspruch auf eine zusätzliche Vermittlungsprovision hatte. 
Eine Ausgleichszahlung entfällt, wenn der Vertreter beim Abschluß der dyna-
mischen Lebensversicherungen eine entsprechend erhöhte Erstprovision erhal-
ten hat, durch die der in künftigen Erhöhungen fortwirkende Vermittlungser-
folg vereinbarungsgemäß bereits voll abgegolten worden ist. 

Beim Bestehen einer von einem Versicherungskonzern oder einer Organisati-
onsgemeinschaft im Sinne vom § 92 a Abs. 2 HGB oder vom Lebensversiche-
rungsunternehmen allein ganz oder teilweise finanzierten Alters- und Hinter-
bliebenenvorsorgung gilt Ziffer V. 

2. Für dynamische Gruppenversicherungen, Gruppenversicherungen mit Andie-
nungspflicht und dynamische Risikoversicherungen gelten diese Grundsätze 
nicht. Falls für derartige Lebensversicherungen ein Ausgleichsanspruch erho-
ben wird, kann allerdings die Gutachterstelle gemäß Ziffer VI. angerufen wer-
den, um eine Regelung nach billigem Ermessen zu treffen. 

3. Alle übrigen Lebensversicherungen fallen nicht unter diese Grundsätze. 

II. Errechnung der Ausgleichszahlung 

Zur Errechnung der Ausgleichszahlung wird von den Versicherungssummen der dyna-
mischen Lebensversicherungen gemäß Ziffer 1. ausgegangen. Maßgebend ist die Versi-
cherungssumme zur Zeit der Beendigung des Vertretervertrages. 

Die Summe der so ermittelten Versicherungen wird mit folgenden Faktoren multipli-
ziert: 

Der L Faktor ist der mit dem Vertreter für Erhöhungen von dynamischen Lebensversi-
cherungen vereinbarte Provisionssatz. 

Der 2. Faktor beträgt: 

                                                           
9  Dazu zählen auch Lebensversicherungen, bei denen der Versicherungsnehmer bedingungsgemäß 

von der Erhöhung des Beitrags und der Leistung unterrichtet wird, jedoch das Recht hat, die Erhö-
hung abzulehnen. 
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 1975 0,11 

 1976 0,10 

 1977 0,10 

 1978 0,09 

 1979 0,09 

 1980 ff. 0,08 

Unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit, die nach § 89b Abs. 1 Ziffer 3 HGB zu berück-
sichtigen ist, ergibt sich für den Vertreter, der in der Lebensversicherung ausschließlich 
für ein Unternehmen tätig war, ein 3. Faktor aus der Dauer seiner hauptberuflichen Tä-
tigkeit im Außendienst dieses Unternehmens. Bei einer Tätigkeit bis zum 9. Jahr ein-
schließlich beträgt er 1, ab dem 10. Jahr 1,25 und ab dem 20. Jahr 1,5. 

Bei Berechnung der Tätigkeitsdauer sollte geprüft werden, ob eine vorausgegangene 
ununterbrochene Tätigkeit als Angestellter im Außendienst mitberücksichtigt werden 
kann. Eine Tätigkeit als nebenberuflicher Versicherungsvermittler bleibt unberücksich-
tigt.10 

Das Ergebnis ist die Ausgleichszahlung in DM. 

III. Begrenzung des Ausgleichsanspruchs 

Die Höhe des Ausgleichsanspruchs darf insgesamt drei Jahresprovisionen oder Jahres-
vergütungen nicht übersteigen (§ 89b Abs. 5 HGB). 

IV. Anspruchsberechtigte Erben 

Beim Tod des Vertreters steht der Ausgleichsanspruch grundsätzlich nur seiner Witwe 
und seinen Verwandten in gerader Linie, in Härtefällen auch seinen sonstigen Erben 
zu.11 

V. Berücksichtigung einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

1. Da nach Auffassung der Beteiligten ein Ausgleichsanspruch aus Billigkeitsgründen 
(§ 89b Abs. 1 Ziffer 3 HGB) insoweit nicht entsteht, wie der Vertreter Leistungen 
aus einer durch Beiträge des Versicherungsunternehmens aufgebauten Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung erhalten oder zu erwarten hat, ist von der nach I. und Il. 
errechneten Höhe des Ausgleichsanspruchs bei einer Rentenversicherung der kapi-
talisierte Barwert der Rente der Anspruchsberechtigten, bei einer Kapitalversor-
gung deren Kapitalwert und bei fixierten Provisionsrenten (früher auch als Nachin-
kassoprovisionen oder Nachprovisionen bezeichnet) der kapitalisierte Barwert der 
zugesagten Provisionsrenten abzuziehen. 

2. Ist die Dauer der Provisionsrente von dem Fortbestehen der vom Vertreter bei Be-
endigung des Vertretervertrages verwalteten Versicherungsverträge abhängig, so 

                                                           
10  Vgl. hierzu Rundschreiben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft GVaNr. 

18/72 vom 14. November 1972, Ziffer 3. 
11  Zur Anwendung dieser Bestimmungen vgl. Rundschreiben des Gesamtverbandes der Deutschen 

Versicherungswirtschaft GVa-Nr. 10/68 vom 22. April 1968, Ziffer 11./3. 
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wird aus dem in Ziffer 1. genannten Grund bei Beendigung des Vertretervertrages 
der Ausgleichsanspruch vorläufig so errechnet, als ob dem Vertreter keine Provisi-
onsrente zugesagt worden wäre. Der Vertreter stundet den derart errechneten fikti-
ven Ausgleichsanspruch bis zum völligen Auslaufen der Provisionsrente oder bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem er auf die Weiterzahlung der Provisionsrente in rechts-
gültiger Weise endgültig verzichtet. Alsdann wird die Gesamthöhe der bis zu die-
sem Zeitpunkt gezahlten Provisionsrenten von dem errechneten fiktiven Aus-
gleichsanspruch abgezogen und auf diese Weise festgestellt, ob und inwieweit im 
Zeitpunkt der Beendigung des Vertretervertrages ein Ausgleichsanspruch trotz des 
Anspruchs auf Provisionsrente tatsächlich entstanden ist. Gegebenenfalls ist dieser 
Ausgleichsanspruch sofort fällig. 

Vl.  Gutachterstelle 

Sind in einem Einzelfall bei einem Versicherungsunternehmen oder einem Vertreter be-
sondere Umstände gegeben, die nach Auffassung eines der Betroffenen eine andere Re-
gelung zur Errechnung des Ausgleichsanspruchs gerechtfertigt erscheinen lassen, so 
kann jede der Parteien zur Herbeiführung einer den Umständen des Einzelfalles gerecht 
werdenden Regelung die bei dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft bestehende, aus Vertretern des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft einerseits, des Bundesverbandes der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz 
und des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute andererseits paritätisch 
zusammengesetzte Gutachterstelle in Anspruch nehmen. Das gleiche gilt für Härtefälle 
gemäß Ziffer IV. 

Die Gutachterstelle wird nur tätig, wenn beide Parteien ihrer Inanspruchnahme zustim-
men. 

Die Gutachterstelle arbeitet unter Vorsitz eines von den Gutachtern einstimmig be-
stimmten Vorsitzers, der nicht dem Kreis der Gutachter angehört. 

VII. Ausspannung von Versicherungsverträgen 

Da bei der Befriedigung des Ausgleichsanspruchs davon ausgegangen wird, daß der 
wirtschaftliche Vorteil des ausgeglichenen Bestandes dem Versicherungsunternehmen 
verbleibt, wird vorausgesetzt, daß der Vertreter keine Bemühungen anstellt oder unter-
stützt, die zu einer Schmälerung des Bestandes führen, für den er einen Ausgleich erhal-
ten hat. 

VIII. Geltungsdauer 

Diese Grundsätze treten am 1. Januar 1976 in Kraft. Sie gelten für alle ab diesem Tage 
entstehenden Ausgleichsansprüche. 

Die Grundsätze sollen im gegenseitigem Einvernehmen 3 Jahre nach ihrer Vereinba-
rung überprüft werden. Wird die Vereinbarung nicht ein Jahr vor Ablauf der vereinbar-
ten 3 Jahre von einem der beteiligten Verbände gekündigt, so verlängert sich ihre Gel-
tungsdauer jeweils um weitere 2 Jahre. 

Fällt die Geschäftsgrundlage dieser Grundsätze weg oder ändert sie sich erheblich, soll 
der Inhalt nach Möglichkeit an die geänderten Umstände angepaßt werden. Wegfall o-
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der erhebliche Änderung der Geschäftsgrundlage liegen insbesondere dann vor, wenn 
gesetzliche Bestimmungen, die die Grundlagen des Ausgleichsanspruchs berühren, auf-
gehoben, geändert oder neu erlassen werden, die wirtschaftliche Entwicklung zu unver-
hältnismäßig hohen Inflationsraten führt, durch die die Versicherungsnehmer veranlaßt 
werden, auf Anpassungen zu verzichten, oder keine Steigerung des Angestellten-
Versicherungshöchstbetrages mehr eintritt. 

Durch diese globale Regelung wird die von den beteiligten Verbänden vertretene 
Rechtsauffassung über die Natur und die Auswirkungen des Ausgleichsanspruchs nicht 
berührt.12 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

Bundesverband der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz e.V. (VGA) 

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) 

                                                           
12  Zur Verwertbarkeit dieser "Grundsätze" in Rechtsstreiten vgl. Rundschreiben des Gesamtverbandes 

der Deutschen Versicherungswirtschaft GVa-Nr. 12/72 vom 17. Juli 1972 und GVa-Nr. 15/74 vom 
29. November 1974. 
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Grundsätze zur Errechnung der Höhe des Ausgleichsanspruchs (§ 89b 
HGB) in der privaten Krankenversicherung 

("Grundsätze-Kranken") 

Nachdem das Handelsvertretergesetz keine konkrete Bestimmung über die Errechnung 
der Höhe des Ausgleichsanspruchs enthält, haben der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V., Köln und Berlin, der Bundesverband der Geschäftsstel-
lenleiter der Assekuranz e.V. (VGA), Köln, und der Bundesverband Deutscher Versi-
cherungskaufleute e.V. (BVK), Bonn, in dem Bemühen um gegenseitige Verständigung 
und ausgehend von vorwiegend wirtschaftlichen Erwägungen Grundsätze erarbeitet, um 
die Höhe des nach Auffassung der beteiligten Kreise angemessenen Ausgleichs global 
zu errechnen. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, der Bundesverband der 
Geschäftsstellenleiter der Assekuranz und der Bundesverband Deutscher Versiche-
rungskaufleute empfehlen ihren Mitgliedern, Ausgleichsansprüche auf der nachstehen-
den Grundlage abzuwickeln. 

Vor Anwendung dieser Grundsätze ist zu prüfen, ob die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Entstehung eines Ausgleichsanspruchs vorliegen. Der Ausgleichsanspruch kann 
von einem hauptberuflichen Vertreter oder von dessen Erben (Ziffer IV.) erhoben wer-
den, und zwar im Falle der Kündigung des Vertragsverhältnisses (soweit § 89b Abs. 3 
HGB nichts anderes bestimmt), der vertraglichen Beendigung oder einvernehmlichen 
Aufhebung des Vertragsverhältnisses aus Altersgründen13 oder aus Gründen der dau-
ernden Invalidität14 oder beim Vorliegen einer unverschuldeten und auf andere, zumut-
bare Weise nicht behebbaren persönlichen Zwangslage des Vertreters15 oder des Todes 
des Vertreters, sofern auf seiten des Vertreters Provisionsverluste entstanden sind (§ 
89b Abs. 1 Ziffer 2 HGB). Dagegen bedarf es zunächst einer Prüfung der Frage nicht, 
ob das Versicherungsunternehmen auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses er-
hebliche Vorteile hat (§ 89b Abs. 1 Ziffer 1 HGB) oder ob die Zahlung eines Aus-
gleichs unter Berücksichtigung aller Umstände der Billigkeit entspricht (§ 89b Abs. 1 
Ziffer 3 HGB), weil die Grundsätze für den Normalfall davon ausgehen, daß diese Vor-
aussetzungen vorliegen. Sofern jedoch ein Versicherungsunternehmen in dem einen o-
der anderen Fall der Überzeugung ist, daß erhebliche Vorteile nicht vorhanden sind o-
der die Zahlung eines Ausgleichs unbillig ist, besteht die Möglichkeit, die Gutachter-
stelle anzurufen (Ziffer VI.). 

                                                           
13  Der Vertragsaufhebung sollte im allgemeinen bei Vollendung des 65. Lebensjahres des Vertreters 

beiderseits zugestimmt werden. Vgl. dazu Rundschreiben des Gesamtverbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft GVa-Nn 10/68 vom 22. April 1968, Ziffer II./2 und GVa-Nr. 8/75 vom 14. 
April 1975, Ziffer 2. 

14  Invalidität ist gegeben, wenn die Arbeitsfähigkeit als Versicherungsvertreter auf weniger als die 
Hälfte einer körperlich und geistig gesunden Person von ähnlicher Ausbildung und gleichartigen 
Kenntnissen und Fähigkeiten gesunken ist. 

15  Beispiel: Wohnsitzverlegung des Vertreters ins Ausland aus zwingenden gesundheitlichen Gründen. 
Zweifelsfälle können der Gutachterstelle (Ziffer VI.) vorgelegt werden. 
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I. Geltungsbereich 

Diese Grundsätze gelten nur für Aufstockungsfälle in der privaten Krankenversiche-
rung. 

Ein Aufstockungsfall in der privaten Krankenversicherung im Sinne dieser Grundsätze 
ist die unter Einschaltung eines Vermittlers erfolgende Erhöhung des für eine Person 
und das gleiche Risiko bestehenden Versicherungsschutzes, die über die Wiederherstel-
lung des bisherigen Verhältnisses zwischen den gestiegenen Heilbehandlungskosten 
und den Versicherungsleistungen bzw. zwischen dem durchschnittlichen Entgelt und 
dem Krankentagegeld hinausgeht. Die Tätigkeit des ausgeschiedenen Vertreters, der 
den betreffenden Vertrag vermittelt hat, ist wegen der Bemühungen des neuen Vermitt-
lers in der Regel nur begrenzt mitursächlich für eine spätere Aufstockung des Versiche-
rungsschutzes. 

Beim Bestehen einer von einem Versicherungskonzern oder einer Organisationsge-
meinschaft im Sinne von § 92 a Abs. 2 HGB oder vom Krankenversicherungsunter-
nehmen allein ganz oder teilweise finanzierten Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
gilt Ziffer V. 

II. Errechnung der Ausgleichszahlung 

Zur Errechnung der Ausgleichszahlung wird von der durchschnittlichen selbst vermit-
telten Gesamtjahresproduktion in Monatsbeiträgen ausgegangen, wobei die letzten fünf 
Jahre, und bei kürzerer Vertretertätigkeit dieser kürzere Zeitraum, zugrunde gelegt wer-
den. 

Der Betrag der so ermittelten durchschnittlichen Gesamtjahresproduktion aus dem Be-
stand wird mit folgenden Faktoren multipliziert: 

Der erste Faktor ist der mit dem Vertreter für Geschäft aus dem Bestand während seiner 
Tätigkeit vereinbarte Provisionssatz. 

Der zweite Faktor berücksichtigt die Bestandszusammensetzung und damit die mögli-
chen Aufstockungsfälle, die für einen Ausgleichsanspruch in Betracht kommen. Er be-
trägt 0,2. 

Der dritte Faktor berücksichtigt die Mitursächlichkeit der Tätigkeit des ausgeschiedenen 
Vertreters für eine spätere Aufstockung. Er beträgt 0,4. 

Unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit, die nach § 89 b Abs. 1 Ziffer 3 HGB zu be-
rücksichtigen ist, ergibt sich für den Vertreter, der in der Krankenversicherung aus-
schließlich für ein Unternehmen tätig war, ein vierter Faktor aus der Dauer seiner 
hauptberuflichen Tätigkeit im Außendienst dieses Unternehmens. 

Der Faktor 4 beträgt: 

 1. bis 3. Jahr = 0,7 
 4. bis 6. Jahr = 1 
 7. bis 9. Jahr = 1,6 
 10. bis 12.Jahr = 2,5 
 13. bis 15. Jahr = 3,5  
 ab 16. Jahr = 4 

Das Ergebnis ist die Ausgleichszahlung in DM. 
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III. Begrenzung des Ausgleichsanspruchs 

Die Höhe des Ausgleichsanspruchs darf insgesamt 3 Jahresprovisionen oder Jahresver-
gütungen nicht übersteigen (§ 89 b Abs. 5 HGB). 

IV.  Anspruchsberechtigte Erben 

Beim Tod des Vertreters steht der Ausgleichsanspruch grundsätzlich nur seiner Witwe 
und seinen Verwandten in gerader Linie, in Härtefällen auch seinen sonstigen Erben 
zu.16 

V. Berücksichtigung einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

1. Da nach Auffassung der Beteiligten ein Ausgleichsanspruch aus Billigkeitsgründen 
(§ 89b Abs. 1 Ziffer 3 HGB) insoweit nicht entsteht, wie der Vertreter Leistungen 
aus einer durch Beiträge des Versicherungsunternehmens aufgebauten Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung erhalten oder zu erwarten hat, ist von der nach I. und II. 
errechneten Höhe des Ausgleichsanspruchs bei einer Rentenversicherung der kapi-
talisierte Barwert der Rente der Anspruchsberechtigten, bei einer Kapitalversor-
gung deren Kapitalwert und bei fixierten Provisionsrenten (früher auch als Nachin-
kassoprovisionen oder Nachprovisionen bezeichnet) der kapitalisierte Barwert der 
zugesagten Provisionsrenten abzuziehen. 

2. Ist die Dauer der Provisionsrente von dem Fortbestehen der vom Vertreter bei Be-
endigung des Vertretervertrages verwalteten Versicherungsverträge abhängig, so 
wird aus dem in Ziffer 1. genannten Grund bei Beendigung des Vertretervertrages 
der Ausgleichsanspruch vorläufig so errechnet, als ob dem Vertreter keine Provisi-
onsrente zugesagt worden wäre. Der Vertreter stundet den derart errechneten fikti-
ven Ausgleichsanspruch bis zum völligen Auslaufen der Provisionsrente oder bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem er auf die Weiterzahlung der Provisionsrente in rechts-
gültiger Weise endgültig verzichtet. Alsdann wird die Gesamthöhe der bis zu die-
sem Zeitpunkt gezahlten Provisionsrenten von dem errechneten fiktiven Aus-
gleichsanspruch abgezogen und auf diese Weise festgestellt, ob und inwieweit im 
Zeitpunkt der Beendigung des Vertretervertrages ein Ausgleichsanspruch trotz des 
Anspruchs auf Provisionsrente tatsächlich entstanden ist. Gegebenenfalls ist dieser 
Ausgleichsanspruch sofort fällig. 

Vl. Gutachterstelle 

Sind in einem Einzelfall bei einem Versicherungsunternehmen oder einem Vertreter be-
sondere Umstände gegeben, die nach Auffassung eines der Betroffenen eine andere Re-
gelung zur Errechnung des Ausgleichsanspruchs gerechtfertigt erscheinen lassen, so 
kann jede der Parteien zur Herbeiführung einer den Umständen des Einzelfalles gerecht 
werdenden Regelung die bei dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft bestehende, aus Vertretern des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft einerseits, des Bundesverbandes der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz 
und des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute andererseits paritätisch 

                                                           
16  Zur Anwendung dieser Bestimmung vgl. Rundschreiben des Gesamtverbandes der Deutschen Ver-

sicherungswirtschaft GVa-Nr. 10/68 vom 22.4.1968, Ziffer 11./3. 



 14

zusammengesetzte Gutachterstelle in Anspruch nehmen. Das gleiche gilt für Härtefälle 
gemäß Ziffer IV. 

Die Gutachterstelle wird nur tätig, wenn beide Parteien ihrer Inanspruchnahme zustim-
men. 

Die Gutachterstelle arbeitet unter Vorsitz eines von den Gutachtern einstimmig be-
stimmten Vorsitzers, der nicht dem Kreis der Gutachter angehört. 

VII. Ausspannung von Versicherungsverträgen 

Da bei der Befriedigung des Ausgleichsanspruchs davon ausgegangen wird, daß der 
wirtschaftliche Vorteil des ausgeglichenen Bestandes dem Versicherungsunternehmen 
verbleibt, wird vorausgesetzt, daß der Vertreter keine Bemühungen anstellt oder unter-
stützt, die zu einer Schmälerung des Bestandes führen, für den er einen Ausgleich erhal-
ten hat. 

VIII. Geltungsdauer 

Diese Grundsätze sind am 1.11.1976 in Kraft getreten und haben mit Wirkung vom 
1.11. 1982 die vorliegende Fassung erhalten. Sie gelten in dieser Fassung für alle ab 
dem 1.11. 1982 entstehenden Ausgleichsansprüche. 

Fällt die Geschäftsgrundlage dieser Grundsätze weg oder ändert sie sich erheblich, soll 
der Inhalt nach Möglichkeit an die geänderten Umstände angepaßt werden. Wegfall o-
der erhebliche Änderung der Geschäftsgrundlage liegen insbesondere dann vor, wenn 
gesetzliche Bestimmungen, die die Grundlage des Ausgleichsanspruchs berühren, auf-
gehoben, geändert oder neu erlassen werden. 

Durch diese globale Regelung wird die von den beteiligten Verbänden vertretene 
Rechtsauffassung über die Natur und die Auswirkungen des Ausgleichsanspruchs nicht 
berührt.17 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

Bundesverband der Geschäftsstellenleiter der Assekuranz e.V. (VGA) 

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) 

                                                           
17  Zur Verwertbarkeit dieser "Grundsätze" in Rechtsstreiten vgl. Rundschreiben des Gesamtverbandes 

der Deutschen Versicherungswirtschaft GVa-Nr. 12/72 vom 17.7.1972 und GVa-Nr. 15/74 vom 
29.11.1974. 
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Grundsätze zur Errechnung der Höhe des Ausgleichsanspruchs  
(§ 89b HGB) im Bausparbereich 

Da das HGB keine Bestimmung über die konkrete Berechnung der Höhe des Aus-
gleichsanspruchs enthält, haben der Verband der Privaten Bausparkassen e.V., Bonn, 
die Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen, Bonn, und der Bundesverband 
Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Bonn, in dem Bemühen um gegenseiti-
ge Verständigung und ausgehend von vorwiegend wirtschaftlichen Erwägungen die 
nachfolgenden Grundsätze erarbeitet, um die Höhe des nach Auffassung der beteiligten 
Kreise angemessenen Ausgleichs global zu errechnen. 

Sie empfehlen ihren Mitgliedern, Ausgleichsansprüche auf dieser Grundlage abzuwi-
ckeln. 

I. Ausgleichswert 

1. Bemessungsgrundlage 

Ausgangswert für die Berechnung des Ausgleichsanspruchs ist die durchschnittliche 
Jahresprovision der letzten vier Jahre aus dem eingelösten Geschäft abzüglich etwa ver-
einbarter Verwaltungsprovisionen und abzüglich etwa nicht verdienter Einarbeitungs-
provisionen bzw. Garantieprovisionen - bei kürzerer Tätigkeit der Durchschnitt aus die-
sem Zeitraum. 

Als Verwaltungsprovisionen gelten Vergütungen, die Vertreter für das Neugeschäft von 
Vermittlern erhalten, die dem Vertreter organisatorisch nicht zugeordnet sind oder zu 
deren Vermittlungen er akquisitorisch nicht beiträgt. 

2. Ausgleichspflichtiges Folgegeschäft 

Auszugleichen sind diejenigen Folgeverträge, bei denen derselbe Vermittler einen 
Erst(Vor-)Vertrag vermittelt hat und die mit dem Erst(Vor-)Vertrag in einem wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehen und demselben Bausparbedürfnis dienen. 

Um die überaus schwierigen und zeitraubenden Einzelermittlungen zu vermeiden, wird 
der Anteil des ausgleichspflichtigen Folgegeschäfts mit einem Mittelsatz von 20,25 % 
des Ausgangswertes nach Ziff. I.1 pauschal festgelegt. 

Insbesondere bei dienstjungen Handelsvertretern übersteigt dieser Satz in aller Regel 
den Satz des wirklichen ausgleichspflichtigen Folgegeschäfts erheblich. Um gleichwohl 
einen einheitlichen Mittelsatz für alle Handelsvertreter anwenden zu können, setzen die 
höheren Multiplikatoren der Ziff. II erst bei längeren Dienstzeiten ein und bleiben in 
den ersten drei Jahren unter dem Faktor 1. 

Das Verfahren gilt auch für wesentliche Teilgebietskündigungen (Bezirks- oder Be-
standsverkleinerungen), wobei die spätere Berücksichtigung einer Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung unberührt bleibt. 

II.  Multiplikatoren 

Um dem Gesichtspunkt der Billigkeit (§ 89b Abs. 1 Ziff. 3 HGB) Rechnung zu tragen, 
ist der nach Ziff. I errechnete Ausgleichswert entsprechend der Dauer der hauptberufli-
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chen selbständigen Tätigkeit des Vertreters für das Bausparunternehmen nach folgender 
Staffel zu multiplizieren: 

  Tätigkeitsdauer Multiplikator 
  ab 1 Jahr 0,20 
  ab 2 Jahren 0,40 
  ab 3 Jahren 0,70 
  ab 4 Jahren 1,00 
  ab 5 Jahren 1,30 
  ab 6 Jahren 1,60 
  ab 7 Jahren 1,90 
  ab 8 Jahren 2,20 
  ab 9 Jahren 2,50 
  ab 10 Jahren 3,00 
  ab 12 Jahren 4,00 

III. Treuebonus 

Ab einer Dauer des hauptberuflichen Handelsvertreterverhältnisses von 15 Jahren erhält 
der Vertreter bei seinem Ausscheiden neben dem Ausgleichsanspruch einen Treuebo-
nus. Dieser beträgt 10,125 % der gemäß Ziff. 1.1 ermittelten Bemessungsgrundlage und 
verdoppelt sich auf 20,25 % ab einem hauptberuflichen Handelsvertreterverhältnis von 
19 Jahren bei derselben Bausparkasse. 

IV.  Anspruchsberechtigte Erben 

Beim Tod des Vertreters steht der Ausgleichsanspruch und ein eventueller Treuebonus 
seinem Ehegatten und danach seinen unterhaltsberechtigten Verwandten in gerader Li-
nie zu. 

V. Fälligkeit 

Der sich aus diesen Grundsätzen ergebende Ausgleichsanspruch und ein eventueller 
Treuebonus wird innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsbeendigung, frühestens 
zwei Monate nach Geltendmachung, fällig. 

VI. Berücksichtigung einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

Da nach der bestehenden Rechtslage ein Ausgleichsanspruch aus Billigkeitsgründen (§ 
89 b Abs. 1 Ziff. 3 HGB) insoweit nicht entsteht, wie der Vertreter Leistungen aus einer 
durch 

Beiträge des Bausparunternehmens aufgebauten Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
erhalten oder zu erwarten hat, ist vom Gesamtbetrag des nach Ziff. I und Ziff. II errech-
neten Ausgleichsanspruchs zuzüglich eines eventuell nach Ziff. III errechneten Treue-
bonus bei einer Rentenversicherung der kapitalisierte Barwert der Rente der An-
spruchsberechtigten und bei einer Kapitalversorgung deren Kapitalwert abzuziehen. 
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VII. Gutachterstelle 

Sind in einem Einzelfall bei einem Bausparunternehmen oder einem Vertreter besonde-
re Umstände gegeben, die nach Auffassung eines der Betroffenen eine andere Regelung 
zur Errechnung des Ausgleichsanspruchs oder Treuebonus gerechtfertigt erscheinen las-
sen, so kann jede der Parteien zur Herbeiführung einer den Umständen des Einzelfalls 
gerecht werdenden Regelung die Gutachterstelle, die aus Vertretern des Verbandes der 
Privaten Bausparkassen, der Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen und des 
Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute paritätisch zusammengesetzt ist, in 
Anspruch nehmen. 

Die Gutachterstelle wird nur tätig, wenn beide Parteien ihrer Inanspruchnahme zustim-
men. Ihr Votum muß einstimmig erfolgen. 

Der BVK verpflichtet sich, während der Geltungsdauer dieser Grundsätze Forderungen 
seiner Mitglieder gegen eine private Bausparkasse oder öffentliche Bausparkasse, die 
über diese Grundsätze hinausgehen oder die sich gegen diese Grundsätze richten, nicht 
mit aktivem Rechtsschutz und Kostenbeteiligung zu unterstützen. 

VIII. Ausspannung von Bausparverträgen 

Da bei der Befriedigung des Ausgleichsanspruchs und eines evtl. Treuebonus davon 
ausgegangen wird, daß der wirtschaftliche Vorteil des ausgeglichenen Bestandes der 
Bausparkasse verbleibt, wird vorausgesetzt, daß der Vertreter keine Bemühungen an-
stellt oder unterstützt, die zu einer Schmälerung des Bestandes führen, für den er einen 
Ausgleich erhalten hat. 

IX.  Geltungsdauer 

Die Grundsätze treten am 1. 10. 1984 in Kraft. Sie gelten für alle ab diesem Tage ent-
stehenden Ansprüche sowie für schwebende, noch nicht endgültig abgeschlossene Fälle. 

Diese Grundsätze können durch jeden der beteiligten Verbände mit Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Jahr zum Schluß eines Kalenderjahres durch eingeschriebe-
nen Brief an den anderen Verband gekündigt werden. Die erstmalige Kündigung ist je-
doch nicht vor Ablauf von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Grundsätze möglich. 

 

Verband der privaten Bausparkassen 

Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen 

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) 
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Grundsätze zur Errechnung der Höhe des Ausgleichsanspruchs  
(§ 89b HGB) im Finanzdienstleistungsbereich 

Da das HGB keine Bestimmung über die konkrete Berechnung der Höhe des Aus-
gleichsanspruchs enthält, haben  

der Verband der Privaten Bausparkassen e.V., Bonn  und  

der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Bonn,  

in dem Bemühen um gegenseitige Verständigung und ausgehend von vorwiegend wirt-
schaftlichen Erwägungen die nachfolgenden Grundsätze erarbeitet, um die Höhe des 
nach Auffassung der beteiligten Kreise angemessenen Ausgleichs global zu errechnen. 

Sie empfehlen ihren Mitgliedern, Ausgleichsansprüche auf dieser Grundlage abzuwi-
ckeln. 

I. Ausgleichswert 

1. Bemessungsgrundlage 

Ausgangswert für die Berechnung des Ausgleichsanspruchs ist die durchschnittliche 
Jahresprovision der letzten vier Jahre aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft abzüglich 
etwa vereinbarter Verwaltungsprovisionen und abzüglich etwa nicht verdienter Einar-
beitungsprovisionen bzw. Garantieprovisionen - bei kürzerer Tätigkeit der Durchschnitt 
aus diesem Zeitraum. 

Als Verwaltungsprovisionen gelten Vergütungen, die Vertreter für das Neugeschäft von 
Vermittlern erhalten, die dem Vertreter organisatorisch nicht zugeordnet sind oder zu 
deren Vermittlungen er akquisitorisch nicht beiträgt. 

2. Ausgleichspflichtiges Folgegeschäft 

Um die überaus schwierigen und zeitraubenden Einzelermittlungen zu vermeiden, wird 
der Anteil des ausgleichspflichtigen Folgegeschäfts mit einem Mittelsatz von 10 % des 
Ausgangswertes nach Ziff. I.1 pauschal festgelegt. 

Das Verfahren gilt auch für Teilvertragsbeendigungen (Bezirks- oder Bestandsverklei-
nerungen), wobei die spätere Berücksichtigung einer Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung unberührt bleibt. 

II.  Multiplikatoren 

Um dem Gesichtspunkt der Billigkeit (§ 89b Abs. 1 Ziff. 3 HGB) Rechnung zu tragen, 
ist der nach Ziff. I errechnete Ausgleichswert entsprechend der Dauer der hauptberufli-
chen selbständigen Tätigkeit des Vertreters für das Bausparunternehmen nach folgender 
Staffel zu multiplizieren: 

  Tätigkeitsdauer Multiplikator 
  ab 1 Jahr 0,20 
  ab 2 Jahren 0,40 
  ab 3 Jahren 0,70 
  ab 4 Jahren 1,00 
  ab 5 Jahren 1,30 
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  ab 6 Jahren 1,60 
  ab 7 Jahren 1,90 
  ab 8 Jahren 2,20 
  ab 9 Jahren 2,50 
  ab 10 Jahren 3,00 
  ab 12 Jahren 4,00 

III. Treuebonus 

Ab einer Dauer des hauptberuflichen Handelsvertreterverhältnisses von 15 Jahren erhält 
der Vertreter bei seinem Ausscheiden neben dem Ausgleichsanspruch einen Treuebo-
nus. Dieser beträgt 10,125 % der gemäß Ziff. 1.1 ermittelten Bemessungsgrundlage und 
verdoppelt sich auf 20,25 % ab einem hauptberuflichen Handelsvertreterverhältnis von 
19 Jahren bei derselben Bausparkasse. 

IV.  Anspruchsberechtigte Erben 

Beim Tod des Vertreters steht der Ausgleichsanspruch und ein eventueller Treuebonus 
den berechtigten Erben zu. 

V. Fälligkeit 

Der sich aus diesen Grundsätzen ergebende Ausgleichsanspruch und ein eventueller 
Treuebonus wird innerhalb von zwei Monaten nach Vertragsbeendigung, frühestens 
zwei Monate nach Geltendmachung, fällig. 

VI. Berücksichtigung einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

Da nach der bestehenden Rechtslage ein Ausgleichsanspruch aus Billigkeitsgründen 
(§ 89 b Abs. 1 Ziff. 3 HGB) insoweit nicht entsteht, wie der Vertreter Leistungen aus 
einer durch Beiträge des Bausparunternehmens aufgebauten Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung erhalten oder zu erwarten hat, ist vom Gesamtbetrag des nach Ziff. I und 
Ziff. II errechneten Ausgleichsanspruchs zuzüglich eines eventuell nach Ziff. III errech-
neten Treuebonus bei einer Rentenversicherung der kapitalisierte Barwert der Rente der 
Anspruchsberechtigten und bei einer Kapitalversorgung deren Kapitalwert abzuziehen. 

VII. Gutachterstelle 

Sind in einem Einzelfall bei einem Bausparunternehmen oder einem Vertreter besonde-
re Umstände gegeben, die nach Auffassung eines der Betroffenen eine andere Regelung 
zur Errechnung des Ausgleichsanspruchs oder Treuebonus gerechtfertigt erscheinen las-
sen, so kann jede der Parteien zur Herbeiführung einer den Umständen des Einzelfalls 
gerecht werdenden Regelung die Gutachterstelle, die aus Vertretern des Verbandes der 
Privaten Bausparkassen, der Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen und des 
Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute paritätisch zusammengesetzt ist, in 
Anspruch nehmen. 

Die Gutachterstelle wird nur tätig, wenn beide Parteien ihrer Inanspruchnahme zustim-
men. Ihr Votum muß einstimmig erfolgen. 
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Der BVK verpflichtet sich, während der Geltungsdauer dieser Grundsätze Forderungen 
seiner Mitglieder gegen eine private Bausparkasse oder öffentliche Bausparkasse, die 
über diese Grundsätze hinausgehen oder die sich gegen diese Grundsätze richten, nicht 
mit aktivem Rechtsschutz und Kostenbeteiligung zu unterstützen. 

VIII. Ausspannung von Finanzdienstleistungsverträgen 

Da bei der Befriedigung des Ausgleichsanspruchs und eines evtl. Treuebonus davon 
ausgegangen wird, daß der wirtschaftliche Vorteil des ausgeglichenen Geschäftes der 
Bausparkasse verbleibt, wird vorausgesetzt, daß der Vertreter keine Bemühungen an-
stellt oder unterstützt, die zu einer Schmälerung des Geschäfts führen, für den er einen 
Ausgleich erhalten hat. 

IX.  Geltungsdauer 

Die Grundsätze treten am 1. 10. 1996 in Kraft. Sie gelten für alle ab diesem Tage ent-
stehenden Ansprüche sowie für schwebende, noch nicht endgültig abgeschlossene Fälle. 

Diese Grundsätze können durch jeden der beteiligten Verbände mit Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Jahr zum Schluß eines Kalenderjahres durch eingeschriebe-
nen Brief an den anderen Verband gekündigt werden. Die erstmalige Kündigung ist je-
doch nicht vor Ablauf von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Grundsätze möglich. 

 

Verband der privaten Bausparkassen 

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) 

 

Frankfurt, den 23.10.1996 
 


